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Sächsische Schulschacholympiade – Schuljahr 2019/2020 

-Landesolympiade WK GS / GSw- 
 
 
Veranstalter: Schachverband Sachsen/Kommission Schul- und Vorschulschach 
 
 
Verantwortlich für Landesolympiade: 

Michael Nagel  Tel.: 0178 2183633 stellvertreter@schulschach-sachsen.com  
 

Landesolympiade WK GS, WK GS w 
 

Teilnahmeberechtigung: 
WK GSw: Maximal zwei Mannschaften je Schule. 
WK GS: Die Qualifizierten der jeweiligen Regionalolympiaden.  

 
Termin / Veranstaltungsort: 

24.03.2020 „Wasserbau“ der alten Baumwollspinnerei, Clausstrasse 3, 09557 

Flöha  
Anmeldung vor Ort bis 09.00 Uhr!  Beginn: 9.30 Uhr  Ende: gegen 16.00 Uhr 
 
Preise/Qualifikation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 1-3 erhalten Medaillen und Pokale, jede Mannschaft eine Urkunde. 
Der Sieger der WK GS und GSw und der Zweitplatzierte der WK GS sind für die Deutschen 
Schulschachmeisterschaften qualifiziert. 
 
Allgemeines (gilt für Regional- und Landesolympiade) 
 
Mannschaftsstärke: 4 Spieler, max. 2 Ersatzspieler, vor Ort 1 Betreuer (der für die Aufsichtspflicht 

der Spieler voll verantwortlich ist) für max. 2 Mannschaften  
 
Meldung: Für die Meldung ist ausschließlich das Formular im Anhang dieser Ausschreibung 

zu verwenden. Sie ist vollständig ausgefüllt bis zum angegebenen Termin an den 
jeweiligen Verantwortlichen zu senden. 

 Mit der Meldung ist das Startgeld auf das angegebene Konto zu überweisen. 
 
Meldetermine:  Landesolympiade GS/GS w: 10  .03.2020 

Bei verspäteter Meldung wird eine Teilnahme nicht garantiert.  Bitte 
ausschließlich den angegebenen Meldebogen verwenden  ( 
www.schulschach-sachsen.de/ausschreibungen.html )  

 
Kosten:  Teilnahmegebühr 15,00 EUR je Mannschaft. 
 

 Einzuzahlen bis zum jeweiligen Meldetermin auf das Konto des SVS/JSBS 
 IBAN: DE66850503003120198110 BIC: OSDDDE81XXX 
 Code: Schulname/Ort + LO GS GSw (z.B. GS Müller B-Dorf LO GS GSw) 
 Reisekosten und Kosten für Verpflegung sind von den Teilnehmern zu tragen. 

 
Spielmodus: Bis 8 Mannschaften werden Rundenturniere gespielt mit einer Bedenkzeit von 

20min je Spieler und Partie (bei weniger als 6 Runden kann die Bedenkzeit 
erhöht werden) Ab 9 Mannschaften: 5-7 Runden Schweizer System mit einer 
Bedenkzeit von 20-25min je Spieler und Partie. Keine Notationspflicht.  
Bei Bedarf können Wettkampfgruppen zusammengelegt werden. 
Es gelten die Regeln der Spielordnung für Schul- und Vorschulschach in Sachsen. 
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Wertung:  CH-System: 
1. Mannschaftspunkte 
2. Brettpunkte 
3. Buchholz (Summe der Punkte der Gegner) 
 
Rundenturniere: 
1. Mannschaftspunkte 
2. Brettpunkte 
3. Sonneborn-Berger-Wertung 
4. Berliner Wertung des direkten Vergleiches 

 
Mannschaftsleiter: Der vor dem Wettkampf bestimmte Mannschaftsleiter kann sowohl ein Betreuer 

als auch ein Spieler selbst sein. Ein Mannschaftsleiter kann maximal für eine 
Mannschaft fungieren. Der Mannschaftsleiter hat das Recht, seinen Spielern zur 
Abgabe oder Annahme eines Remisangebotes zu raten, ohne dass damit eine 
Bewertung der betreffenden Partie verbunden sein darf. 

 

Weitere Informationen und der Meldebogen befinden sich auf der Homepage: www.schulschach-
sachsen.de 

 
 
 
 

Schachverband Sachsen 
Kommission Schul- und Vorschulschach 

Während der Veranstaltung und der Siegerehrung werden Fotos angefertigt. Diese 
werden digital erstellt und verarbeitet. Alle Fotos dienen der Berichterstattung des 

Jugendschachbundes Sachsen (JSBS) in seinen digitalen Medien. Sie werden auf
den Internet- und Social-Mediaseiten (Twitter, Facebook) des Schachverbandes 
Sachsen veröffentlicht und sind dadurch weltweit einsehbar. Alle veröffentlichten 

Fotos können somit von Suchmaschinen gefunden werden, was ein vollständiges 
Löschen aller erstellten Kopien für die Zukunft ausschließt. Falls Sie als Eltern eines 
Teilnehmers eine Ablichtung nicht wünschen, bitten wir um eine entsprechende 
Mitteilung. Das kann auch vor Ort an den Fotografen geschehen. Eine erteilte 
Berechtigung zum Fotografieren kann aber auch jederzeit durch Sie ohne Angabe 
von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Eine Ablehnung von Ablichtungen 
hat keine Auswirkung auf das Teilnahmerecht. Weitere Informationen zu diesem 
Komplex erteilt jederzeit der Datenschutzbeauftragte des SVS: 
datenschutz@schachverband-sachsen.de. 

Fotoerlaubnis: 


